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Ordnungsbehördliche Verordnung der Landeshauptstadt Potsdam 
über Öffnungszeiten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 

aus Anlass besonderer Ereignisse 
(Antikmeile am 14.05.2023 und Antikmeile am 24.09.2023)

Aufgrund

●	 §	5	Absatz	1	Satz	1	des	Brandenburgischen	Ladenöffnungs
gesetzes	(BbgLöG)	vom	27.11.2006	(GVBl.I/06,	Nr.	15,	S.	
158), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25.04.2017 
(GVBI.I/17, Nr.8)

●	 §	 26	 des	 Gesetzes	 über	 Aufbau	 und	 Befugnisse	 der	
Ordnungs	behörden	 (Ordnungsbehördengesetz	 	 OBG)	
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.08.1996 
(GVBl.I/96, Nr. 21, S. 266), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 07.06.2022 (GVBI.I/22, Nr. 13)

wird vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam 
als	 örtliche	Ordnungsbehörde,	 gemäß	Beschluss	 der	 Stadtver-
ordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 
03.05.2023	folgende	ordnungsbehördliche	Verordnung	erlassen:

§ 1 Verkaufsoffene Sonntage 
aus besonderem Anlass

Wegen nachfolgend genannter besonderer Ereignisse  dürfen 
Verkaufsstellen	 im	 jeweiligen	 betroffenen	 Stadtgebiet	 der	
Landes	hauptstadt	Potsdam	im	öffentlichen	Interesse	ausnahms
weise	am	Sonntag	geöffnet	sein:

1) 14. Mai 2023: Antikmeile in der Zeit von 13 bis 18 Uhr

	 Aus	Anlass	der	Antikmeile	ist	eine	Öffnung	der	Verkaufsstellen	
ausschließlich im Bereich folgender Straßenabschnitte erlaubt:

●	 Jägerstraße	(zwischen	Charlottenstraße	und	Hegelallee),
●	 Gutenbergstraße	(zwischen	Dortustraße	und	Friedrich

Ebert-Straße),
●	 Brandenburger	 Straße	 (zwischen	 Dortustraße	 und	

Friedrich-Ebert-Straße),
●	 FriedrichEbertStraße	(zwischen	Charlottenstraße	und	

Hegelallee).

2) 24. September 2023: Antikmeile in der Zeit von 13 bis 18 
Uhr

	 Aus	Anlass	der	Antikmeile	ist	eine	Öffnung	der	Verkaufsstellen	
ausschließlich im Bereich folgender Straßenabschnitte erlaubt:

●	 Jägerstraße	(zwischen	Charlottenstraße	und	Hegelallee),
●	 Gutenbergstraße	(zwischen	Dortustraße	und	Friedrich

Ebert-Straße),
●	 Brandenburger	 Straße	 (zwischen	 Dortustraße	 und	

Friedrich-Ebert-Straße),
●	 FriedrichEbertStraße	(zwischen	Charlottenstraße	und	

Hegelallee).

§ 2 Arbeitnehmerschutz

Hingewiesen	wird	auf	die	Pflichten	für	Arbeitgeber,	die	sich	bei	
der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
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aufgrund	 dieser	 Verordnung	 aus	 §	 10	 Abs.	 2	 BbgLöG,	 dem	
 Arbeitszeitgesetz, dem Manteltarifvertrag für den Einzelhandel 
in Brandenburg, dem Jugendarbeitsschutzgesetz und dem 
 Mutterschutzgesetz ergeben.

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt Potsdam in Kraft und ist bis zum 
31.12.2023 gültig.

Potsdam, den 09. Mai 2023

Mike Schubert
Oberbürgermeister

Anlage
Geltungsbereiche Antikmeile


